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Die Annahme des Antrages wird befürwortet. 
Die Erstellung eines Grünkonzeptes auf der Basis eines aktuellen Landschaftsplanes muss mit 
mehren Jahren veranschlagt werden. 
 
 
Vorbemerkung 
 
Das Grünkonzept hat eine große Bedeutung für eine nachhaltige, umweltverträgliche Stadtent-
wicklung. Inhalt des Grünkonzepts ist die städtebauliche Entwicklung der Freiräume in der 
Stadt. 
„Nach KLAFFKE (2005) drückt der Begriff „Freiraum“ aus, dass es sich um eine Raumkategorie 
handelt, die sich von bebauten Flächen abgrenzt, nicht zwangsläufig aus Vegetation besteht, die 
dritte Dimension einschließt, Nutzbarkeit und eine gewisse Öffentlichkeit verheißt. ... Freiräume 
sind unverzichtbare Bestandteile einer lebenswerten Stadt, ihr Vorhandensein in guter Qualität be-
stimmt deren Attraktivität als Wirtschaftsstandort entscheidend mit. Sie stellen somit wichtige wei-
che Standortfaktoren dar.“ (Deutscher Rat für Landespflege Nr.78, 2006 „Freiraumqualitäten in 
der zukünftigen Stadtentwicklung“, Bundesamt für Naturschutz) 
Der Erhalt und die Mehrung von Freiflächen besitzt in der Regel keine Lobby, da diese Flächen 
kaum vermarktbar sind, sich mit ihnen kein Mehrwert erzielen lässt  und sie fast ausschließlich 
Kosten verursachen. Die Entwicklung von Freiflächen ist daher ausnahmslos (Pflicht) Aufgabe der 
jeweiligen Gebietskörperschaft.  
Die Aufenthalts- und Lebensqualität der Landeshauptstadt Magdeburg wird wesentlich durch die 
Qualität ihrer Freiräume bestimmt. Es sollen alle Möglichkeiten genutzt werden, diese Qualität des 
Grüns in der Stadt zum Standortfaktor für  die Landeshauptstadt Magdeburg weiterzuentwickeln.  
Das Grünkonzept basiert auf der Gesamtbetrachtung des Stadtgebietes, die Ziele werden im Zu-
sammenwirken mit den Inhalten des Landschaftsplans und der städtebaulichen Entwicklungskon-
zepte formuliert. 
Auf der Grundlage der Bestandsaufnahme, der Bewertung des Bestandes hinsichtlich Gefährdung 
und Freiraumpotential sowie der Konfliktanalyse wird ein Konzept erarbeitet, das die Erhaltung und 
Entwicklung von zusammenhängenden Freiräumen und Grünflächen im Stadtgebiet beinhaltet. Es 
werden sowohl ein Leitbild Stadtgrün als auch kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen heraus-
gearbeitet. 
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Schwerpunkt bei der Erarbeitung des Grünkonzepts ist die Entwicklung eines vernetzten Freiraum- 
und Grünsystems, unter Einbeziehung von öffentlichen und privaten Freiflächen wie z.B. öffentli-
che Grünflächen, Parkanlagen, Friedhöfe, Kleingartenanlagen, die Wohnumfeldbereiche sowie 
Waldgebiete, landwirtschaftliche Nutzfläche, Gewässer und die Elbaue. 
Das Grünsystems wird entwickelt durch die Einbeziehung der Stadtumbaukonzeption sowie Stadt-
teilentwicklungskonzeptionen und damit im Zusammenhang der Kleingartenentwicklungskonzepti-
on. Die sich durch den Stadtumbauprozess verändernde städtebauliche Struktur  spiegelt sich in 
allen städtischen Bereichen wider. Die durch Rückbaumaßnahmen entstehenden Freiräume sind neu 
zu definieren und in das Freiraum- und Grünsystem zu integrieren. 
Die Herausarbeitung der Alleinstellungsmerkmale Magdeburgs, wie die Geschichte der Festung 
und die Tradition der Gartenkunst wird als Kernpunkt der Planung gesehen. Die Festungsbereiche, 
die die Innenstadt umschließen, sind wesentlicher Bestandteil des vorliegenden Konzeptes ”Grüner 
Ring”. Weitere Festungswerke, wie die Außenforts, sollen in das Grünsystem integriert werden. 
Die Gartenkunst widerspiegelt sich in 19, zum Teil denkmalgeschützten Parkanlagen, die sich in 
ihren Besonderheiten, Funktionen und Nutzungen unterscheiden. Drei dieser Anlagen wurden in 
das Landesförderprogramm ”Gartenträume” aufgenommen: der Klosterbergegarten, der Stadtpark 
Rotehorn und der Herrenkrugpark im Zusammenhang mit dem Elbauenpark. Der Stadtpark Rote-
horn mit Festwiese und der Elbauenpark bilden den Mittelpunkt für die Durchführung von Veran-
staltungen, während die anderen Anlagen hauptsächlich zu Ruhe und Entspannung sowie zu sportli-
chen Aktivitäten einladen. 
 
Der Stadtrand Magdeburgs wird auf der Ostseite der Elbe durch die Landschaft der Elbaue geprägt 
und auf der Westseite der Elbe durch die landwirtschaftliche Nutzfläche der Magdeburger Börde. 
Das Stadtgebiet wird durch die Elbe mit ihren Altarmen und den radial verlaufenden, in die  
Elbe mündenden Bächen geprägt. Die Elbe schafft Lebensraum für eine äußerst vielfältige Flora 
und Fauna mit zum Teil vom Aussterben bedrohten Arten. 
Die Seen stellen ebenfalls einen wesentlichen Bestandteil für die Naherholung dar, sowohl als Ba-
deseen als auch für die Sportnutzung. Sie sind stärker in das Gesamtsystem einzubinden. 
Für die Vernetzung des Grünsystems kommt den Gewässern und den Verkehrsräumen eine sehr 
große Bedeutung zu. Die Verkehrsräume, in erster Linie Straßen, Plätze sowie Rad- und Fußweg-
verbindungen erhalten durch Baumreihen, Alleen und das sogenannte Begleitgrün einen vernetzen-
den Charakter.  
Die Planung der öffentlichen Grünflächen erfolgt auf der Grundlage des Grünkonzepts   
in Abhängigkeit von der Lage im Stadtgebiet, Wertung, Nutzung und Pflegestatus der einzelnen 
Anlage. 
Mit der Erstellung eines „Großgrünkonzepts“ sind die Leitbaumarten für das Stadtgebiet in Abhän-
gigkeit der Größe und Beschaffenheit des jeweiligen städtebaulichen Raumes, des Standortes sowie 
der Funktion und der Nutzung des entsprechenden Bereichs herauszuarbeiten. Grundlage ist das 
vorhandene Straßenbaumkataster, welches laufend fortgeschrieben wird. 
Seit den 70er Jahren spielt das Thema ”Staudenverwendung in der Stadt” eine bedeutende Rolle. So 
entstanden seit dieser Zeit und verstärkt nach 1990 wertvolle Staudenflächen in öffentlichen Grün-
flächen. Bei der Pflanzenauswahl steht die Verwendung von standortgerechten langlebigen, robus-
ten Arten und Sorten unter dem Blickwinkel eines möglichst geringen Pflegeaufwandes im Vorder-
grund. Ziel ist es, mit der Verwendung von Stauden, Staudengräsern und Blumenzwiebeln auch in 
Kombination mit Gehölzen die öffentlichen Anlagen ganzjährig, im Wechsel der Jahreszeiten att-
raktiv, unverwechselbar und prägnant zu gestalten und damit das Stadtbild der Landeshauptstadt 
Magdeburg zu prägen. 
Das Grünkonzept stellt die Grundlage für die Weiterentwicklung des gesamtstädtischen Freiraum- 
und Grünsystems aus stadtplanerischer Sicht dar.  
Als Arbeitsgrundlage liegt eine Bestandserfassung seit 2006 vor und wird aktualisiert. 
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In Zusammenarbeit mit dem Umweltamt sind sowohl ökologische Grundsätze als auch Leitarten für 
öffentliche Grünanlagen in Abhängigkeit von ihrer Lage im Stadtgebiet, ihrem Status (Denkmal-
schutz, Landschaftsschutz usw.), ihrer Nutzung und Unterhaltung zu formulieren.  
In Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe wird die Systematik der öffent-
lichen Grünanlagen in Abhängigkeit von ihrer Lage im Stadtgebiet, Ausstattung, Nutzung und Un-
terhaltung dargestellt. Für die Vegetationsplanung werden Leitarten und die Grundsätze der Pflan-
zenverwendung festgeschrieben. 
 
Umsetzung eines Grünkonzeptes  
 
Die fachlichen Grundlagen für ein Grünkonzept bilden der Landschaftsrahmen- bzw. der Land-
schaftsplan. Das Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) kennt in Bezug 
auf Kommunen (Landkreise und Gemeinden) zwei verschiedene Planwerke (Landschaftsrah-
menplan und Landschaftsplan). 
Der Landschaftsrahmen ist eine Pflichtaufgabe der unteren Naturschutzbehörde, die einen Land-
schaftsrahmenplan aufzustellen und fortzuschreiben hat. 
Der Landschaftsrahmenplan stellt die fachliche Grundlage für die Beurteilung des Landschafts-
bildes sowie die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes dar. Er beinhaltet die 
Erfassung und Bewertung von Fauna und Flora. Eine wichtige Funktion ist die Feststellung von 
Flächen, die unter den Schutz des Naturschutzes gestellt werden sollen. Weiterhin enthält er ge-
eignete Vorschläge für Kompensationsflächen zur Berücksichtigung in Bauleitplanverfahren. Als 
Fachplan der Naturschutzbehörde stellt er das fachlich optimale Konzept dar. 
Im Rahmen der Bauleitplanung wird über das „Ob“ und „Wie“ der Inanspruchnahme von Flä-
chen für bauliche Zwecke entschieden. 
Der Landschaftsplan baut auf der Erfassung und Bewertung des Landschaftsrahmenplanes auf. 
Er ist insbesondere zur Vorbereitung von Flächennutzungsplänen aufzustellen und fortzuschrei-
ben.  
Die vorhandenen Planwerke (Landschaftsrahmenplan (1996), Landschaftsplan (1998)) 
sind in vielen Punkten veraltet. 
Umweltamt und Stadtplanungsamt haben Vorgespräche zur Fortschreibung eines einheitlichen 
Planes geführt. 
Für die Bearbeitung ist ein qualifiziertes Büro zu binden, das weitere Unterauftragnehmer für 
Kartierungen und spezielle Schutzwürdigkeitsgutachten binden kann. Nach jetzigen Kenntnis-
tand werden allein ca. 200.000 € zur Erfassung und Bewertung benötigt. 
Die Erstellung eines neuen Landschaftsplanes sowohl als Fachplan für die Naturschutzbehörde 
und als Fachplan für den Flächennutzungsplan im Sinne von § 15 NatSchG LSA muss mit meh-
reren Jahren veranschlagt werden. Das Aufstellungsverfahren umfasst auch die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) und die Öffentlichkeitsbeteiligung. 
Neben der erforderlichen Kartierung von Fauna und Flora sind umfangreichere Abstimmungen 
mit dem Land hinsichtlich der Managementpläne für die FFH-Gebiete erforderlich. Diese Pläne 
sind vom Land (Landesumweltamt) zu erstellen. Das Landschaftsprogramm des Landes von 
1994 enthält in Bezug auf die europäischen NATURA 2000-Gebiete (FFH-Gebiete) noch keine 
Aussagen, da die Anmeldung bei der EU-Kommission erst danach erfolgte. 
Die FFH-Managementpläne sind die fachliche Grundlage zur Entscheidung ob und welcher 
Schutzstatus (Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebiet…) anzustreben ist. 
Die Aussagen sind für die weitere unter Schutzstellung insbesondere für die Elbe mit den Über-
schwemmungsgebieten in Magdeburg bedeutsam. 
Das Umweltamt wird bei der oberen Naturschutzbehörde (Landesverwaltungsamt) den Bearbei-
tungsstand nachfragen. 
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Als Vorstufe zum neuen Landschaftsplan werden zur Zeit selektive Kartierungen von ausge-
wählten und naturschutzfachlich wertvollen Flächen durchgeführt. Eine aktuelle Übersicht über 
die gesetzlichen geschützten Biotope ist in 2007 und 2008 erarbeitet  worden und wird derzeit 
ausgewertet. 
 
 
 
Holger Platz 
 
 




